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Von Laubbläsern, Schwertern und toten Bambis

Mit zwei Zweijährigen und zwei 
Fünfjährigen im Wald. Während 
die Kleinen durch das Dickicht 
stürcheln, sammeln die Grossen 
so viele Stecken, wie ein einzel
nes Menschlein von einem Me
ter Grösse nur tragen kann, und 
unterhalten sich.

Kind A: Min Stäcke isch e Füür
pistole! Da chunnt Füür use, 
bäm, bäm!

Kind B: Mine au. Mine isch 
au e Füürpistole und no vill 

grösser! Oder söllemer Laub
blöser  spille?

A: Laubblöser! Ja, mir wäred 
Laubblöser gsi. Mir hetted 
 riesigi Laubhüfe devoblase!

B: Bwww, bwww, bwww! Ich 
hetti s Laub am witischte blase!

A: Ich au, ich hettis sogar no 
witer blase!

B: Und ich hettis au witer blase! 
Aber jetzt wär ich en Ritter, wo 
die Böse jagt. Min Stäcke wär es 
Schwert!

A: Mit eusne Schwerter 
 hettemer die Böse abgstoche! 
Oder? Eusi Schwerter wäred 
so scharf gsi!

B: Ja, mit dene hettemer de 
Böse grad de Chopf 
 abgschnitte! Bäm, bäm! 

A: Mir chönnted au Förschter 
si. Mir müessted mit de Stäcke 
d Boim markiere, wo d Wald
arbeiterinne müend fälle.

B: Ah genau, du wärsch de 
Förschter und würsch d Boim 
markiere, und min Stäcke wär 
e Motorsagi und ich würd als 
Waldarbeiter die Boim umtue!

A+B: Rrrrr, Rrrrrrr, Rrrrrrrrrrr!

B: Es brucht au en Jäger. 
Mir wäred Jäger und würded 
uf d Tier schüsse! Da hettis es 
Babyreh, und das würemer 
schüsse zum de Wald schütze!

A: Ja, bäm, bäm! ... Aber ... das 
isch doch uh truurig. Das Reh 
hett doch sicher en Bapi und es 
Mami! Das chömer doch nöd 
abschüsse!

B: Jaaaa ... aber Jäger müend das 
mache! Es mues jetzt leider sii!

A: Also guet, denn schüssemer 
halt s Mami und de Papi au grad 
ab, denn isch es nöd so schlimm!

Isabelle Maissen  fragt nicht, ob 
 sich Beruf und Familie vereinen 
 lassen. Sie packt einfach alles ins 
Leben, was ihr wichtig scheint: den 
abenteuerlichen Alltag mit ihrem 
Ehemann und zwei Schulkindern, 
einen Job, der jeden Tag anders 
daherkommt, und viel Auslauf in 
Form von sportlicher Betätigung. 

Politische Gleich-
stellung für Frauen 
sichtbar machen

Wetzikon Am 7. Februar 1971 war 
es nach einem jahrzehntelangen 
Kampf endlich so weit: Die  Frauen 
durften fortan abstimmen und 
wählen. Weitere Schritte zur 
Gleichstellung von Mann und 
Frau folgten 1981 mit der Veran
kerung der Lohngleichheit in der 
Verfassung und 1996 mit dem 
Gleichstellungsgesetz.

Doch trotz der gesetzlich ver
ankerten Gleichberechtigung 
werden Frauen im Alltag weiter
hin diskriminiert, schreibt die SP 
Wetzikon in einer Mitteilung. Am 
stossendsten sei der nicht erklär
bare Lohnunterschied: Frauen 
verdienen bei gleicher Qualifika
tion immer noch durchschnittlich 
20 Prozent weniger als Männer. 
Je nach Branche und Position ist 
der Unterschied sogar noch deut
lich grösser.

In Politik untervertreten
In der Politik seien Frauen nach 
wie vor untervertreten, schreibt 
die SP weiter. «Verschiedene Par
teien vernachlässigen die Förde
rung von weiblichem Nachwuchs 
oder setzen Frauen auf schlechte 
Listenplätze. Das Steuerrecht geht 
von einem veralteten Familien
modell aus, das die zweitverdie
nende Person – in der Regel die 
Frau – benachteiligt und das des
halb dringend revidiert werden 
muss. Auch die Einführung einer 
Elternzeit ist überfällig, damit 
sich Mutter und Vater nach der 
Geburt um das Wohl des Kindes 
kümmern und eine Beziehung zu 
ihm aufbauen können.»

Das Jubiläum zu 50 Jahren 
Frauenstimm und wahlrecht 
bietet Grund zum Feiern, findet 
die SP. «Der unermüdliche und 
hartnäckige Einsatz der Frauen 
in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts soll gewürdigt wer
den.» Der Anlass sei aber auch 
verbunden mit dem Aufruf an 
alle Frauen und Männer, «sich 
weiterhin für echte Gleichstel
lung einzusetzen».

Licht für Gleichberechtigung
Mit Fackeln und Transparenten 
wird am Sonntag ab 18.30 Uhr in 
der ganzen Stadt Wetzikon ein 
Zeichen für die Gleichberechti
gung von Frau und Mann gesetzt. 
Die Bevölkerung ist laut der Mit
teilung eingeladen, sich an der 
Aktion zu beteiligen. Überall auf 
Balkonen und in Gärten sollen 
 Fackeln leuchten. Gruppen von 
maximal fünf Personen dürfen sie 
auch durch die Stadt tragen. (zo)

Stiftung ändert Namen
Region Die 1989 gegründete Stif
tung für Ganzheitliche Betreuung 
mit Sitz in Rüti und ihre Angebo
te für Menschen mit Beeinträch
tigungen tragen seit Anfang die
ses Jahres den Namen Vivazzo.

Vivazzo bleibt, was die Stif
tung für Ganzheitliche Betreuung 
schon immer war: ein in der gan
zen Region präsenter Anbieter 
von Lebens und Entwicklungs
räumen in Wohnhäusern, Ateli
ers und Arbeitsplätzen. So be
treibt die Stiftung beispielsweise 
das BioBistro in Rüti, eine Bio
gärtnerei in Fehraltorf oder eine 
Holzmanufaktur in Bubikon. 

Alter Name war zu lang
«Der alte Name war zu lang und 
wenig einprägsam», schreibt die 
Stiftung zur Namensänderung. 
Der neue Name kombiniert «vi
vaz», was lebendig bedeutet, mit 

der Abkürzung «zo» für Zürcher 
Oberland. 

Ausserdem sei die Bezeich
nung «Betreuung» im Stiftungs
namen nicht mehr passend. Die 
Arbeit der Stiftung fokussiere 
sich stark auf die Unterstützung 
und Förderung der Teilhabemög
lichkeiten – zu dieser Fokussie
rung passen die Begriffe «Beglei
tung» und «Ausgleich von Nach
teilen» besser als «Betreuung».

Um die Identität der einzelnen 
Anbieter zu bewahren und zu
gleich die Stiftung als Ganzes zu 
stärken, wurden die neuen An
bieternamen aus dem Stiftungs
namen und einer anbieterspezi
fischen Bezeichnung zusammen
gesetzt. So wurde aus dem «Haus 
zum Birkenhof» das «Vivazzo 
Wohnhaus Birkenhof» oder aus 
der «Portulac Biogärtnerei» die 
«Vivazzo Biogärtnerei». (zo)

Jugendtreffs dürfen abends öffnen
Region Der Kanton deklamiert Jugendhäuser nicht mehr als Freizeitangebote, sondern als soziale Einrichtungen. 
Dies ermöglicht es der Jugendarbeit, auf drängendste Bedürfnisse der Jugendlichen besser einzugehen.

Andreas Kurz

Clubs, Bars und Freizeitein
richtungen sind geschlossen, 
Vereine haben ihr Angebot ganz 
oder in grossen Teilen einstellen 
müssen. Die aktuellen Massnah
men zur Eindämmung des Co
ronavirus stellen die Jugendli
chen vor ein Problem: Sie haben 
keine Möglichkeit mehr, sich  
abends an einem warmen Ort zu 
treffen.

Doch nun ändert ein Ent
scheid der Kantonalen Füh
rungsorganisation (KFO) die 
Ausgangslage. Wie die Mobile 
 Jugendarbeit (Mojuga) in einer 
Mitteilung schreibt, stuft die KFO 
Jugendtreffs neu unter bestimm
ten Voraussetzungen als soziale 
Einrichtungen ein. Neu dürfen 
sie gemäss Mojuga deshalb auch 
nach 19 Uhr geöffnet bleiben 
und sind somit abends die ein
zige Ausgangsmöglichkeit für Ju
gendliche.

Kaum Platz für Ältere
Wo immer es die räumlichen und 
personellen Ressourcen zulies
sen, seien die Tore zusätzlich zu 
den Öffnungszeiten tagsüber an 
mindestens einem Abend pro 
Woche geöffnet (siehe Box). Die 
geltenden Schutzmassnahmen 
würden dabei weiterhin einge
halten. So dürfen Jugendliche ab 
16 Jahre nur in einen Treff, wenn 
die Anzahl Anwesender fünf Per
sonen nicht übersteigt. Für alle 
gelten weiterhin die aktuellen 
Schutzkonzepte, so muss bei
spielsweise ab 12 Jahren eine Hy
gienemaske getragen werden.

De facto habe es im jetzigen 
Betrieb der Jugendtreffs aber 
 keinen Platz mehr für alle über 
16 Jahren, sagt MojugaPräsident 
Marco Bezjak. Einzelne Jugend
treffs würden deshalb zu gewis
sen Zeiten nur für über 16Jähri
ge öffnen. Doch selbst dann dürf
ten sich bei Anwesenheit einer 
Jugendarbeiterin oder eines Ju
gendarbeiters pro Raum höchs
tens vier auf einmal treffen. Die 
Regelung sei «äusserst müh
sam», sagt Bezjak. «Es entspricht 
nicht unserer Arbeit, Jugendliche 
abzuweisen.»

Neue Gruppenbildungen
Zwar sei niemand glücklich über 
die CoronaMassnahmen, sagt 

Bezjak, die Jugendlichen seien 
aber besonders stark betroffen. 
«Sie sind stärker darauf ange
wiesen, sich zu treffen, um sich 
von zu Hause zu lösen.» Ein Ju
gendjahr sei zudem anders zu 
gewichten als ein Jahr eines Er
wachsenen, da die Jugendzeit 
sehr kurz und intensiv sei.

Bei ihrer aufsuchenden Arbeit 
beobachten Jugendarbeiterinnen 
und Jugendarbeiter zudem schon 
länger, dass jede Verschärfung 
der Massnahmen zu neuen  
Gruppenbildungen an unge
wohnten Orten und zu vermehr
tem Rückzug in digitale Netz
werke führe. «Hier wie dort sind 
die Jugendlichen unbegleitet und 
haben keine Möglichkeit, ihre 
Sorgen mit erwachsenen Be

zugspersonen zu besprechen», 
sagt Bezjak.

Tischfussball verboten
Trotzdem: Auch wenn durch die 
Einschränkungen pro Abend nur 
ein begrenzter Teil von Jugend
lichen vom neuen Angebot pro
fitieren können, sei die Neurege
lung wertvoll. «Wenigstens im 
Jugendtreff können sich dadurch 
einige Teenager für ein paar 
Stunden in einem begleiteten 
und warmen Raum miteinander 
treffen», sagt Bezjak. Dennoch 
will sich die Mojuga mit der jet
zigen Regel nicht begnügen. 
«Man muss alles unternehmen, 
um zu prüfen, ob nicht mehr 
Treffen mit mehreren Beteilig
ten möglich sind.»

Andreas Werner Melchior, 
Kommunikationsleiter bei der 
Staatskanzlei, präzisiert auf An
frage, dass nur derjenige Teil, der 
eine soziale Anlaufstelle darstellt, 
nach 19 Uhr noch geöffnet sein 
darf. Dabei stützt er sich auf eine 
Auskunft des Rechtsdienstes der 

Kantonspolizei. «Ein Tischfuss
ballturnier würde deshalb nach 
19 Uhr nicht zulässig sein», sagt 
Melchior. Das Gleiche gelte für 
reine «Treff und Austauschmög
lichkeiten unter Gleichaltrigen». 
Die Abgrenzung obliege letztlich 
aber dem Organisator selber.

Diese Mojuga-Angebote haben länger offen:

■ Bäretswil: Jugendraum Casa 
Loca, Freitag, 18 bis 22 Uhr
■ Bubikon: Jugi Wolfhausen, 
Freitag, 19 bis 21.30 Uhr
■ Greifensee: Jugendhaus jUNG, 
Freitag, 16 bis 23 Uhr (nur U16)
■ Grüningen: Jugendtreff, 
Freitag, 16 bis 21 Uhr
■ Mönchaltorf: Jugendraum, 

Freitag, 18 bis 22 Uhr (ab 
7. Klasse)
■ Pfäffikon: Jugi Hochstrasse, 
Freitag, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 
alle zwei Wochen, 19 bis 22 Uhr 
(Ü16).
 
Öffnungszeiten tagsüber:  
www.mojuga.ch. 

Die Casa Loca in Bäretswil hat für Jugendliche nun auch wieder nach 19 Uhr geöffnet. Archivfoto: Nicolas Zonvi


